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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Am 9. Mai 1989 unterschrieb die Schweiz in Strassburg das Europäische
Übereinkommen über Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen von Zuschauern bei
Sportanlässen, insbesondere bei Fussballspielen, und am 15. November verabschiedete
der Bundesrat die entsprechende Botschaft. Das Übereinkommen sieht eine Reihe von
Massnahmen zur Eindämmung der Gewalt und zum Schutz der Zuschauer vor
(genügendes Aufgebot von Ordnungskräften, geeignete Bauweise der Stadien,
Alkoholverbot, Trennung der Supporter, internationale Zusammenarbeit bei der
Bestrafung von Randalierern). 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.11.1989
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat hatte schon früh zu erkennen gegeben, dass er einer Schweizer
Kandidatur für Olympische Spiele grundsätzlich positiv gegenüber stehe und diese auch
im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen werde. Wichtig sei aber, dass die
Kandidatur im Volk breit verankert sei und die Auswirkungen eines derartigen
Grossanlasses auf die Umwelt berücksichtigt würden. Ende Mai 1994 stellte er einen
ausserordentlichen Kostenbeitrag für die Kandidatur von CHF 1.2 Mio. in Aussicht und
setzte eine Arbeitsgruppe ein, welche die Machbarkeit der Durchführung Olympischer
Winterspiele im Wallis sowie Art und Umfang der Unterstützung des Bundes zu prüfen
hatte. Aufgrund dieser Vorarbeiten beantragte die Landesregierung dem Parlament eine
Defizitgarantie von maximal CHF 30 Mio. sowie die dafür erforderliche Änderung des
Bundesgesetzes über Turnen und Sport. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.09.1994
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat stimmte nach kurzer Diskussion der Vorlage mit 37 zu 1 Stimmen zu, fügte
allerdings die Bedingung ein, dass der Kanton Wallis und die beteiligten Gemeinden
zusammen eine Defizitgarantie in mindestens doppelter Höhe zu leisten hätten. Im
Nationalrat führte ein Nichteintretensantrag der Grünen zu einer längeren Debatte. Das
Resultat der Gesamtabstimmung im Nationalrat – 107 zu 20 Stimmen bei vier
Enthaltungen – war jedoch vorauszusehen, hatten doch 127 Abgeordnete aus allen
Parteien (mit Ausnahme der Grünen) eine Motion Comby (fdp, VS) unterzeichnet,
welche den Bundesrat dringend ersucht, die Kandidatur moralisch, technisch und
finanziell zu unterstützen (Mo. 94.3178). 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1994
MARIANNE BENTELI

Im September leitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft über die finanzielle
Beteiligung des Bundes an den Winterspielen 2006 zu. Unter dem Vorbehalt der
Akzeptanz in der Bevölkerung und der umweltschonenden Durchführung ist die
Landesregierung bereit, sich mit Geld- und Sachleistungen in der gleichen Höhe wie
der Kanton Wallis und die beteiligten Gemeinden an der Finanzierung zu beteiligen. Er
beantragte deshalb dem Parlament, einen Beitrag von 1,2 Mio Fr. an die Kosten der
Kandidatur sowie eine Defizitgarantie in der Höhe eines Drittels des ausgewiesenen
Defizits, jedoch höchstens von 30 Mio Fr. zu übernehmen. Hinzu kommen ein Beitrag
von höchstens 20 Mio. Fr. zur Finanzierung der Sportanlagen von nationaler Bedeutung
(Nasak) sowie nicht in Rechnung gestellte Leistungen von maximal 10 Mio. Fr.
(beispielsweise für den Einsatz von Militär zu Ordnungszwecken). In der Wintersession
stimmte der Ständerat nach kurzer Diskussion und einstimmig dem Antrag des
Bundesrates zu. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1997
MARIANNE BENTELI

Nach mehreren Voten, die alle die Bedeutung der Kandidatur für die Durchführung der
Olympischen Winterspiele “Sion-Valais-Wallis-Switzerland-2006” unterstrichen,
stimmte auch der Nationalrat gegen einzelne kritische Stimmen aus der GP und der SP
mit 145 zu 11 Stimmen der finanziellen Unterstützung dieses Grossanlasses durch den
Bund zu. Ergänzend zum Vorschlag des Bundesrates wurde die Bestimmung
aufgenommen, dass in dieser Angelegenheit das VBS federführend sein soll, um
Doppelspurigkeiten zwischen den allenfalls sonst noch involvierten Departementen
auszuschliessen. Dieser Präzisierung stimmte der Ständerat diskussionslos zu. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.1998
MARIANNE BENTELI

01.01.89 - 01.01.19 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Zusammen mit Österreich erhielt die Schweiz den Zuschlag für die Durchführung der
Fussball-Europameisterschaft 2008 („Euro 2008“). Der Bund beteiligt sich mit 3,5 Mio
Fr. an den Kosten der Grossveranstaltung. Eine Million Franken sollen für den Medien-
und Sicherheitsbereich verwendet werden, 500'000 Fr. in eine Kampagne für
Prävention durch Sport fliessen. Auf rund zwei Millionen wurden die nicht in Rechnung
gestellten Leistungen des VBS beziffert. Dem entsprechenden Antrag des Bundesrates
stimmte der Nationalrat mit 114 zu 7 Stimmen und der Ständerat einstimmig zu. Im
Gegenzug werden rund 10 Mio Fr. Mehrwertsteuereinnahmen erwartet. Das
Bundesengagement ist an die Bedingung geknüpft, dass die Kantone einen mindestens
doppelt so hohen Beitrag leisten. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2002
MARIANNE BENTELI

Die Fussball-Europameisterschaft 2008, die in Österreich und der Schweiz
durchgeführt werden soll, geriet etwas in Turbulenzen, weil der Stadionneubau im
Zürcher Hardturm durch Einsprachen von Anwohnern und Umweltschutz-
Organisationen massiv verzögert wurde und zu scheitern drohte. Die für Zürich
vorgesehenen Vorrundenspiele müssten deshalb nach Basel, Bern oder Genf verlegt
werden, es sei denn, der ohnehin geplante Ausbau des Letzigrund-Stadions könne
rechtzeitig realisiert werden. Die Zürcher Querelen beschäftigten schliesslich auch den
Nationalrat. In einer Erklärung, der sich alle Fraktionen anschlossen, richtete er den
Aufruf an alle Beteiligten, sich für die planmässige Durchführung zu engagieren. Der
Bundesrat setzte eine interdepartementale Arbeitsgruppe für die Realisierung der Euro
2008 ein. Die zentrale Aufgabe des Gremiums unter Federführung des BASPO ist die
Koordination der durch die öffentliche Hand zu erbringenden Leistungen bei der
Vorbereitung und Durchführung des Grossanlasses. Eine weitere Arbeitsgruppe unter
der Leitung des BAP beschäftigt sich mit der Lösung der komplexen
Sicherheitsproblematik. Zudem will der Bund die „sportökonomischen“ Auswirkungen
dieses Grossanlasses in Österreich und in der Schweiz evaluieren lassen.  (Zu den
Einsprachen aus Umweltschutzkreisen siehe hier; zu den geplanten Massnahmen gegen
Hooligans siehe hier) 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2004
MARIANNE BENTELI

2002 hatten beide Kammern eine erste Botschaft gutgeheissen und einen Kredit über
3,5 Mio Fr. zu Gunsten der Organisation der Fussball-Europameisterschaft (UEFA EURO
2008) bewilligt. Vor allem angesichts der mit dem Hooliganismus verbundenen
Sicherheitsprobleme erwies sich dieser Betrag rasch als total ungenügend, worauf der
Bundesrat vom VBS die Ausarbeitung einer neuen und umfassenden Botschaft verlangt
hatte. Der neue Entwurf zeigte auf, wie seitens des Bundes die Veranstaltung UEFA
EURO 2008 optimal für die Werbung für den Standort Schweiz genutzt, die
Begeisterung für den Anlass geweckt sowie die Bevölkerung auf ihre Gastgeberrolle
vorbereitet werden soll. Dazu sind flankierende Massnahmen in den Bereichen
Standort- und Landeswerbung, Bewegungs- und Sportförderung, Fanbetreuung und
Fankultur sowie Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne vorgesehen. Die Belastung des
Bundes wurde neu auf 72 Mio Fr. geschätzt, jene der Kantone auf 28,7 Mio und jene der
Austragungsorte (Basel, Bern, Genf und Zürich) auf 81,4 Mio.

Gegen den Antrag der Ratslinken und der Grünen, welche die massive Kostensteigerung
gegenüber der im Jahr 2002 von den Räten angenommenen Vorlage kritisierten und
insbesondere die ungenügende Berücksichtigung von Sicherheitsfragen bemängelten,
trat der Nationalrat mit 132 zu 23 Stimmen auf die Vorlage ein. In der Detailberatung
wurde ein Antrag der Kommissionsmehrheit mit 90 zu 64 Stimmen angenommen,
welcher verlangt, dass der Bundesbeitrag an die mit der Organisation betrauten
Gemeinden um 10,5 Mio Fr. erhöht wird und sich der vom Bundesrat beantragte
Gesamtbetrag somit auf 82,5 Mio Fr. beläuft. Der Ständerat trat ohne Gegenstimme auf
die Vorlage ein. Mit 22 zu 17 Stimmen sprach sich die kleine Kammer allerdings gegen
den Beschluss des Nationalrates aus, den Kredit zu Gunsten der Austragungsorte zu
erhöhen. Nach mehrmaligem Hin und Her schloss sich der Ständerat schliesslich der
grossen Kammer an, worauf der Entwurf definitiv bereinigt werden konnte. (Zu den
Sicherheitsvorkehrungen siehe hier) 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2006
MARIANNE BENTELI
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Die Kandidatur für olympische Winterspiele im Jahr 2022 in der Schweiz nahm im
Berichtsjahr klare Züge an. Mit dem Programm „Graubünden 2022“ bereitete der
gleichnamige Verein eine konkurrenzfähige Kandidatur vor, welche den vergangenen
olympischen Wettbewerben sportlich in keiner Hinsicht unterlegen sein sollte, jedoch
dem zunehmenden Gigantismus Einhalt gebieten wollte. Die Winterspiele der XXIV.
Olympiade sollten an den Standorten Davos und St. Moritz stattfinden, so die Vision
zahlreicher Mitstreiter unter der Führung von Präsident und Ex-Nationalrat Tarzisius
Caviezel und Direktor Gian Gilli. Die Kandidatur sollte je zu einem Drittel durch den
Bund, durch die Kantone und Gemeinden sowie durch die Schweizer Privatwirtschaft
finanziert werden. Ende Mai wurde das Konzept im Sportparlament von Swissolympic
besprochen und mit 76:0 Stimmen gutgeheissen. Später sollten die Bündner
Kantonsbevölkerung und die Einwohnerinnen und Einwohner von Davos und St. Moritz
zum Thema abstimmen. Im Juli wurde bekannt, dass die Investitionskosten für eine
erfolgreiche Durchführung der Spiele auf rund 1.5 Mia. CHF geschätzt wurden, die
Gesamtkosten wurden auf 2.8 Mia. CHF geschätzt. Allein das Kandidaturbudget sollte
gut 60 Mio. CHF verschlingen, wesentlich mehr als vorerst angenommen. Der Bund
müsste vom ganzen Budget gut 1.3 Mia. CHF übernehmen. Diese hohen Kosten waren
ein Grund für die skeptische Haltung, welche trotz aller Euphorie immer wieder spürbar
wurde. Zudem waren in der jüngeren Vergangenheit zwei Kandidaturprojekte für 1988 in
Chur und 2010 in Bern an der Urne recht deutlich verworfen worden (77% Nein für Chur
und 78% Nein für Bern). Ob eine Bündner Kandidatur vom Volk goutiert würde, war alles
andere als klar. Die Kandidatur von Sion 2006 wurde zwar damals von der Bevölkerung
unterstützt, wurde aber vom Internationalen Olympischen Komitee bei der Vergabe
nicht berücksichtigt. Der Bündner Regierungsrat hatte sich Anfang September mit einer
Botschaft an das Kantonsparlament gerichtet. Die Bündner Regierung stellte sich hinter
die Kandidatur. In der Botschaft wurden konkrete Angaben über Investitionsprojekte im
Kanton gemacht. Auch der Termin für die kantonale Abstimmung wurde fixiert: Am 3.
März 2013 sollen sich die Bündnerinnen und Bündner an der Urne äussern. Zeitgleich
wurde das Unterstützungskomitee konstituiert. Neben Persönlichkeiten aus der
Sportwelt nahmen diverse Bundesparlamentarier Einsitz: Die Nationalräte Heinz Brand
(svp) und Hansjörg Hassler (bdp) sowie die Ständeräte Stefan Engler (cvp) und Martin
Schmid (fdp). Widerstand regte sich indes in den Reihen der SP Kantonalsektion,
welche sich gegen eine Kandidatur ausgesprochen hatte. So formierte sich Anfang
Oktober eine Gegenbewegung „Olympiakritisches Graubünden“, welcher Nationalrätin
Semadeni (sp, GR) vorstand und die sich aus der Vereinigung Bündner
Umweltorganisationen, der SP, der Juso und Verda-Grünes Graubünden
zusammensetzte. Das Komitee wehrte sich gegen hohe Ausgaben, gegen ein Diktat des
IOC und gegen unvorhersehbare Probleme durch den Anlass selbst. Namentlich in
puncto Ausgaben spielte die schlechte finanzielle Situation Graubündens den Gegnern
in die Hände – was sich als Hauptargument in deren Kampagne beobachten liess. Der
Bundesrat zeigte sich Mitte Oktober einer Kandidatur positiv eingestellt und
verabschiedete den Bundesbeschluss über die Beiträge des Bundes an die Winterspiele
2022. Für die Finanzierung der Kandidatur beantragte die Regierung 30 Mio. CHF. Der
Kredit sollte unter der Bedingung frei gegeben werden, dass sich Graubünden und
Swiss Olympic mit mindestens je 15 Mio. CHF an den Kandidaturkosten von 60 Millionen
Franken beteiligen. Ein weiterer Verpflichtungskredit betraf die Durchführung der
Spiele selbst. Der Bundesrat war bereit, 1 Mia. CHF der ungedeckten Kosten zu
übernehmen. Eine erste Reaktionsrunde zeigte, dass die Linke und die Grünen, sowie
die Christdemokraten, auch auf Bundesebene skeptisch waren. Ende Oktober zeigte
eine repräsentative Umfrage, dass fast 55% der Schweizerinnen und Schweizer hinter
einer Kandidatur stehen würden. Vor allem die jüngere Bevölkerung und Personen aus
dem erweiterten Alpenraum stünden einer Kandidatur offen gegenüber. Fast
gleichzeitig publizierte der Trägerverein eine neue Machbarkeitsstudie, welche dem
Anlass eine Bruttowertschöpfung von rund 4 Mia. CHF prognostizierte. Anfang
Dezember kam die Vorlage des Bündner Regierungsrates ins Parlament, wo das Projekt
gegen den Widerstand der SP-Fraktion angenommen, die Defizitgarantie des Kantons
allerdings gestrichen wurde. Organisation und Durchführung der Spiele seien Sache des
Bundes. Gleichzeitig wurde in der Presse bekannt, dass angeblich 43% der Bündner
Bevölkerung für die Kandidatur seien und ebenso viele dagegen, wobei der Rest noch
unentschieden sei. Die Fronten waren also nicht nur im Parlament verhärtet. Gegen
Ende Jahr zeichnete sich ab, dass ein Ja an der Abstimmung vom folgenden März 2013
alles andere als klar sei. Im Abstimmungskampf standen sich Befürchtungen über ein
finanzielles Fiasko den euphorischen Hoffnungen auf eine erneuerte Infrastruktur,
einen Tourismusboom und der Schaffung neuer Arbeitsplätze gegenüber. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die Olympiakandidatur Graubünden 2022 hatte im Vorjahr erste entscheidende
Hürden genommen und im Dezember das Graubündner Parlament passiert. Die
bürgerlichen Parteien hatten sich durchsetzen können und gegen die Ratslinke die
nötige Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes angenommen und der
Stimmbevölkerung zur Annahme empfohlen. Die Bündner Stimmberechtigten wurden
am 3. März des Berichtsjahres an die Urnen gebeten, um über das Geschäft und
letztlich die Kandidatur zu befinden. Daneben hatte der Bundesrat im Vorjahr seine
Botschaft zur finanziellen Unterstützung der Olympiakandidatur verabschiedet. Die
Landesregierung beantragte dafür einen Verpflichtungskredit von CHF 30 Mio. Mit
einem zweiten Verpflichtungskredit über CHF 1 Mia. sollte – im Falle eines Zuschlags
durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) – eine allfällige Deckungslücke des
Durchführungsbudgets finanziert werden. Das Bundesratsgeschäft blieb vorerst hängig,
da das nationale Parlament mit den Beratungen abwarten wollte, bis die Graubündner
Stimmbürgerschaft ihre Absicht an der Urne äussern konnte. Zwar hatte die
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates Anhörungen
durchgeführt, unter anderem mit dem Verein XXIV. Olympische Winterspiele
Graubünden 2022, dem Komitee Olympiakritisches Graubünden, mit verschiedenen
Naturschutzorganisationen und dem SAC sowie unabhängigen Experten und René Fasel
als Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees. Sie wollte jedoch dem
Entscheid des Kantons Graubünden nicht vorgreifen oder diesen womöglich gar
beeinflussen. Damit lag der Fokus auf den Vorgängen in Graubünden, wobei sich
Befürworter und Gegner der Spiele je in Komitees organisiert hatten und Anfang 2013
den Abstimmungskampf lostraten. Befürchtungen über ein finanzielles Fiasko seitens
der Gegner standen den euphorischen Hoffnungen der Befürworter auf eine erneuerte
Infrastruktur, einen Tourismusboom und die Schaffung neuer Arbeitsplätze gegenüber.
Den Anfang machten am 3. Januar die Befürworter des Projekts mit einem
Mediengespräch. Touristiker lobten die weltweite Präsentationsplattform,
Bergbahnbetreiber und Hoteliers bewarben die positiven Einflüsse auch nach den
Spielen und für die Sommersaison und diverse Politiker sicherten die Machbarkeit zu
und versprachen sich positive Entwicklungen für Verkehr und Marketing des Kantons.
Unverhofften Support erhielten die Olympiabefürworter aus dem Ausland: Eine Gruppe
britischer Parlamentarier, selbst Skifahrer, empfahl den Bündnern ein Ja zur
Olympiakandidatur. Bald wurden auch die ersten Parteiparolen gefasst: Die Junge CVP
stand hinter dem Projekt, wie auch die Mutterpartei, jedoch unter Vorbehalt einer
positiven Beurteilung des Konzeptes durch das IOC. Ebenfalls für eine Kandidatur
sprachen sich die FDP, die BDP, die SVP, die Junge SVP und die EDU aus. Dagegen
waren seit jeher die SP und die Grünen sowie später auch die Grünliberalen. Die
Bündner SAC-Sektion sprach sich nur unter Vorbehalten für das Vorhaben aus.

Mitte Januar, und damit weniger als zwei Monate vor der kantonalen Abstimmung,
konstituierte sich im Oberengadin ein weiteres Unterstützungskomitee. „OlympJa
Oberengadin“ wurde aus bürgerlichen Politikern, Vertretern aus Handels- und
Gewerbevereinen und der Hotelleriebranche, den Skivereinen sowie den
Oberengadiner Grossräten zusammengesetzt. Der grosse Antrieb dieser Gruppe war die
Idee, den Tourismus anzukurbeln. Dafür wurde die Kandidatur als besonders
umweltverträglich beworben, als gute Werbeplattform gepriesen sowie als
wirtschaftlich interessant für die Region betitelt. Ebenfalls Mitte Januar setzte die
Graubündner Regierung ein starkes Zeichen: In einer Pressekonferenz traten alle fünf
Regierungsmitglieder gemeinsam für die Olympiakandidatur ein. “Eine Kandidatur stellt
für Graubünden eine einmalige Chance dar, sich einem weltweiten Publikum als
sympathischer Gastgeber zu präsentieren“, so Regierungspräsident Trachsel (bdp), der
damit ebenfalls die touristische Wirkung unterstrich. Trotz dieses geschlossenen
Auftritts haftete dem Anlass ein fahler Beigeschmack an. Martin Jäger, SP-
Regierungsrat, spielte seine Rolle contre cœur und fügte sich im Sinne des
Kollegialitätsprinzips der Zustimmung der Kantonsregierung. Jäger selbst hatte als
Grossrat im Vorfeld der letzten Olympiaabstimmung 1980 an vorderster Front gegen
eine Kandidatur geweibelt. Die SP liess dies nicht unkommentiert und kritisierte den
geschlossenen Auftritt der Regierung. Man mache aus der Abstimmung eine
Schicksalsabstimmung für die Zukunft des Kantons und die Verpflichtung Jägers, am
Podium mitzumachen sei unverhältnismässig und schlechter politischer Stil, so das
Empfinden des Parteipräsidenten Jon Pult. Kurz darauf lancierten auch die Gegner der
Olympiakandidatur ihren Abstimmungskampf. Unermüdlich warnte das Gegnerkomitee
„Olympiakritisches Graubünden“ unter der Leitung von SP-Nationalrätin Silva Semadeni
vor dieser „Megaveranstaltung, die nicht in Bergtäler passt“. Zusätzlich wurde immer
wieder die Kostenfrage gestellt und darauf hingewiesen, dass die Steuerzahler
schliesslich zur Kasse gebeten würden, wohingegen nur wenige von den Spielen
profitierten. Sekundiert wurde die Nationalrätin von Bruno Stephan Weiler von der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Alpenschutzkommission Cipra International, sowie SP- und Juso-Vertretern. 

Der Abstimmungskampf gestaltete sich schliesslich sehr abwechslungsreich und war
durch zahlreiche Schlagabtausche geprägt. Mit die grössten Auseinandersetzungen
ergaben sich um eine Nachhaltigkeitsstrategie der Olympiapromotoren. Die NIV-Charta,
„Nachhaltigkeit, Innovation, Vermächtnis“, sollte als selbstgegebener Leitfaden die
Organisation der Spiele prägen, wurde von Beginn weg kommuniziert. Die Sorge der
Gegner, das Projekt sei zu kostspielig und nicht nachhaltig, sollte damit zerstreut
werden. Doch jede Aktion des Unterstützerkomitees rief auch Gegner auf den Plan,
welche unter anderem die NIV-Charta als vorgeschobenes, leeres Propagandamittel
bezeichneten. Ebenso sollten Studien von beiden Seiten belegen, dass das
Olympiaprojekt positive, oder eben auch negative Auswirkungen für den Kanton hätte.
Ende Januar erhielt die „OlympJa“-Bewegung Zulauf: Auch im Prättigau versammelten
sich Olympia-Befürworter in einer entsprechenden Sektion. Auch hier waren es
vorwiegend bürgerliche Politiker, welche mit Informationsanlässen die Gunst der
Einwohner suchten. 

Einen Dämpfer, welcher den Olympiagegnern in die Karten spielte, erlitt die
Olympiakampagne Ende Januar. Es wurde bekannt, dass Bund und der Kanton
Graubünden keine Einigung über eine Defizitgarantie erzielen konnten, respektive dass
die Finanzkommission des Nationalrates forderte, die Verluste müssten mit kantonalen
Mitteln aufgewogen werden. Letztlich ging es um eine Summe von über CHF 1 Mia. Vor
solchen Szenarien hatten die Olympiagegner wiederholt gewarnt. Tatsächlich lag es
schliesslich in der Hand der Bundesparlamentarier, über die Angelegenheit zu
befinden. Derweil wuchs in Chur die Einsicht: Wenn der Bund keine Defizitgarantie
abgebe, würde dies „Abbruch der Übung“ bedeuten, so Regierungsrätin Janom Steiner
(bdp). Dies war indes bereits gewiss, hatte doch der Grosse Rat schon früh und
einstimmig beschlossen, dass der Kanton keine Defizitgarantie übernehmen werde. Die
oberste Olympiagegnerin und Nationalrätin Semadeni (sp, GR) hatte bereits Ende 2012
in einer Interpellation beim Bundesrat nachgefragt, wer die Kostenüberschreitungen zu
tragen hätte, falls Graubünden die Spiele erhielte. Dabei ging es um den Restbetrag
über CHF 300 Mio., welcher in den damals geltenden Budgets vorerst als ungedeckt
ausgewiesen wurde. Die wechselnde Stimmung liess jedoch auch das
Kandidaturkomitee „Graubünden 2022“ nicht ruhen. Genau einen Monat vor dem
Urnengang gab man bekannt, das Konzept revidiert zu haben, wobei fast CHF 380 Mio.
eingespart werden konnten. Diese Einsparung bedeutete zugleich die Deckung des
prognostizierten Defizits von rund CHF 300 Mio. Die revidierte Fassung des Budgets
schien einige Vorbehalte zerstreuen zu können, war doch damit eine der zentralen
Fragen – wer ein Defizit tragen müsste – vorerst vom Tisch. Die Gegner liessen jedoch
sogleich ausrichten, dass die Änderungen lediglich auf Buchhaltertricks und
Budgetkosmetik beruhten. Die Verunsicherung über die Defizitgarantie beschäftigte bis
zur Abstimmung alle Beteiligten. Sportminister Maurer sicherte dafür Bundesmittel zu,
wurde dann aber von der Finanzkommission zurückgepfiffen, sie pochte darauf, dass
der Kanton ein Defizit trage. Die Grüne Partei reagierte ebenfalls und kündigte bei
einem allfälligen Beschluss, Bundesgelder zur Deckung eines Defizits einzusetzen, ein
Referendum an. Knapp zwei Wochen vor der Abstimmung publizierte die Zeitung
Südostschweiz eine Umfrage: zu diesem Zeitpunkt hätten 45% die Olympiakandidatur
abgelehnt, 42% hätten sie gutgeheissen und 9% waren noch nicht entschieden. Damit
zeigte sich in Zahlen, was sich seit Jahresbeginn abgezeichnet hatte: es würde knapp
werden. 

Am 3. März brachten die Stimmberechtigten des Kantons Graubünden mit 52,7% Nein-
Stimmen die Kandidaturbestrebungen an der Urne zu Fall. In St. Moritz (61% Ja-
Stimmen) und Davos (56,2% Ja-Stimmen) wurde die Kandidatur jeweils deutlich
angenommen, so dass in den möglichen Austragungsorten nach Bekanntwerden des
Kantonsresultates Ernüchterung herrschte. Ausschlaggebend war die negative Haltung
im Unterland und in jenen Regionen, welche in der Kandidatur nicht berücksichtigt
worden waren. Die Abfuhr hatte Auswirkungen bis nach Bundesbern, wo man einerseits
Bedauern äusserte und eine Fehlersuche forderte, andererseits auch zukunftsgerichtet
sinnierte: Die Grünen wollten den Bundesrat beauftragen, mit dem Internationalen
Olympischen Komitee neue Konzepte zu beraten. Nach der letzten Abstimmung über
eine Bündner Olympiakandidatur 1980 überwog also auch 2013 die Ablehnung gegen
Olympische Spiele im Bergkanton. Mit dem Urnenentscheid Graubündens waren auch
die Geschäfte in Bern erledigt: Die Diskussionen über den Kandidaturbeitrag von CHF
30 Mio. und die Defizitgarantie über CHF 1 Mia. wurden nach dem Nein hinfällig und mit
den Nichteintretensvoten in beiden Räten wurde die Kampagne „Olympia 2022 in der
Schweiz“ endgültig abgeschlossen. 10
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Im Sommer 2017 legte der Bundesrat seine Botschaft zu zwei sportpolitischen
Geschäften vor. Einerseits ging es um Beiträge an internationale Sportanlässe und
andererseits um Finanzhilfen für Sportanlagen von nationaler Bedeutung, die im
Rahmen des sogenannten NASAK 4 realisiert werden. 
Drei grosse Sportanlässe werden in den kommenden Jahren in der Schweiz
durchgeführt. Gleich zwei dieser Grossveranstaltungen finden im Jahr 2020 statt, die
Olympischen Jugendspiele in Lausanne sowie die Eishockey-Weltmeisterschaft in
Lausanne und Zürich. 2021 wird in der Zentralschweiz die Winteruniversiade
durchgeführt. Solche Veranstaltungen mit europäischer oder weltweiter Bedeutung
können gemäss Sportförderungsgesetz vom Bund finanziell unterstützt werden. Dafür
waren zwar schon Rückstellungen gemacht worden, die zur Verfügung stehenden
Kredite reichten jedoch nicht aus, um allen eingegangenen Gesuchen nachkommen zu
können. Deswegen wurde mit der vorliegenden Botschaft noch mehr Bundesgeld beim
Parlament beantragt: CHF 8 Mio. für die Jugendspiele, CHF 500'000 zugunsten der
Eishockey-WM sowie CHF 11 Mio. für die Universiade. Diese insgesamt CHF 19,5 Mio.
machten den grösseren Anteil der beantragten Gelder aus.
Betreffend die Finanzhilfen an Sportanlagen wurde eine Ergänzung des
Bundesbeschlusses aus dem Herbst 2012 beantragt. Total waren es CHF 12 Mio., die
hälftig für das Sportzentrum Malley/VD und für Infrastrukturbauten für Eishockey
aufgewendet werden sollen. Malley soll sowohl für die Jugendspiele als auch für die
Eishockey-WM  2020 als Wettkampfstätte fungieren. Die CHF 6 Mio. für den
Eishockeysport entsprachen frei gewordenem Geld, das aufgrund einer
Nichtrealisierung des nationalen Eishockeyzentrums in Winterthur nun anderweitig
eingesetzt werden sollte und an diversen Standorten investiert werden konnte.
Mit diesen beabsichtigten Unterstützungsleistungen erfüllte der Bundesrat nicht alle
Gesuche in gleichem Ausmass. Für die Eishockey-WM wurde CHF 1 Mio. beantragt, hier
wollte der Bundesrat also nur die Hälfte beisteuern. Ebenfalls weniger als beantragt
wurde den Innerschweizer Kantonen für die Winteruniversiade zugesprochen: Man
erwartete einen Bundesbeitrag von CHF 15 bis 18 Mio., die Regierung stellte jedoch nur
CHF 11 Mio. in Aussicht.

Vor der parlamentarischen Debatte sprachen sich sowohl die FK des Nationalrats als
auch die WBK für die Bundesbeiträge aus. Letztere brachte jedoch eine Alternative vor:
Mit 10 zu 9 Stimmen wurde dem Rat beantragt, den Kredit für die Sportanlässe um CHF
3 Mio. aufzustocken. Diese zusätzlichen Gelder sollten vollumfänglich der
Winteruniversiade zugeführt werden. Im Nationalrat folgte in der Wintersession 2017
eine längere Auseinandersetzung. Für die WBK-NR brachte Matthias Aebischer (sp, BE)
den Kommissionsantrag vor und legte dar, dass das Budget für die Universiade in Luzern
noch angepasst werden musste, da die frühere Budgetierung zwecks pünktlicher
Eingabe der Gesuche an die Eidgenossenschaft mangelhaft gewesen sei. Aufgrund
dessen wollte eine knappe Mehrheit in der Kommission den Bundesbeitrag an die
Universiade demjenigen für die Jugendspiele von Lausanne angleichen und eben um
CHF 3 Mio. erhöhen. Die FK hatte bei ihrer Behandlung des Geschäfts noch keine
Kenntnis des WBK-Antrages und sprach sich entsprechend für die bundesrätliche
Vorlage aus, wie es von ihrem Sprecher Albert Vitali (fdp, LU) im Plenum angemerkt
wurde. Es war dann diese Erhöhung um CHF 3 Mio., die im Nationalrat etwas umstritten
war. Rednerinnen und Redner aller Fraktionen äusserten sich zu den Vorlagen, es war
aber letztlich nur die SVP-Fraktion, die diese CHF 3 Mio. einsparen wollte, begleitet von
einigen Grünen, die ebenfalls der WBK-Kommissionsminderheit folgen wollten. Nach
der Detailberatung, in der die Erhöhung vor allem von der Luzerner Nationalrätin
Andrea Gmür (cvp, LU) verteidigt worden war, zeigte sich aber ein etwas anderes Bild.
Zwar wurde die Beitragserhöhung mit 142 zu 35 Stimmen klar angenommen, es waren
aber Parlamentarierinnen und Parlamentarier unterschiedlichster Parteicouleur, die
sich dagegen ausgesprochen hatten. Mit 181 zu nur einer Stimme wurde der Vorlage in
neuer Fassung deutlich zugestimmt. Die Finanzhilfen an die Sportanlagen waren
gänzlich unbestritten und wurden mit 179 zu 2 Stimmen ebenfalls deutlich der
Ständekammer zur weiteren Behandlung übergeben. 11
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Während der Wintersession 2018 befasste sich der Ständerat mit dem Bundesbeschluss
zum Übereinkommen des Europarates gegen Wettkampfmanipulation, auch als
Magglinger Konvention bekannt. Im Vorfeld hatte der Nationalrat den Entwurf bereits
angenommen und die WBK-SR dem Ständerat beantragt, diesem Beispiel zu folgen. In
der Ratsdebatte thematisierten der für die Kommission sprechende Ruedi Noser (fdp,
ZH) und Bundesrat Parmelin hauptsächlich Punkte, die bereits Gegenstand der
Diskussion im Nationalrat gewesen waren. Zusätzlich erklärten sowohl Noser wie auch
der Sportminister, dass man gegen diese Art von Kriminalität nicht auf nationaler Ebene

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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vorgehen könne, sondern dazu eine internationale Kooperation – wie sie die Magglinger
Konvention vorsieht – benötige. Mit dem Inkrafttreten des Geldspielgesetzes am 1.
Januar 2019 sei ausserdem auch der notwendige gesetzliche Rahmen gegeben.
Ratifiziere die Schweiz, welche Sitz zahlreicher internationaler Sportverbände ist, die
Konvention, könne sie ein starkes Signal aussenden, so Parmelin. Daher bitte er die
kleine Kammer, auf die Vorlage einzutreten und sie anzunehmen. Das Stöckli folgte
diesen Worten und nahm den Entwurf in der Gesamtabstimmung einstimmig mit 38
Stimmen an. 12

In der Schlussabstimmung zur Magglinger Konvention stimmten beide Räte in der
Wintersession 2018 für die Annahme des Entwurfes. Dabei fielen die Resultate deutlich
aus: Während sich im Nationalrat 192 Parlamentarierinnen und Parlamentarier für die
Annahme aussprachen und lediglich drei SVP-Politiker den Entwurf ablehnten
respektive zwei SVP-Mitglieder sich ihrer Stimme enthielten, stimmte der Ständerat der
Vorlage noch am gleichen Tag geschlossen zu. 13
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